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RS OGH 1976/10/5 5Ob650/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1976

Norm

ABGB §364b

ABGB §1299 G

ABGB §1319

Rechtssatz

Ist die Ausschachtung einer Baugrube für den Bestand des Nachbargebäudes gefährlich, und sind

Sicherungsmaßnahmen nicht mit zumutbar und tragbar erscheinenden Kosten durchzuführen, darf der Bauführer den

Auftrag nicht übernehmen und ausführen, da nicht dem Nachbarn die Tragung des Gefahren- und Schadenrisikos

auferlegt werden darf, nur um dem Bauführer die erhöhten Kosten einer technisch möglichen, wirksamen Sicherung

zu ersparen.
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